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Keine falschen Angaben bei Unfallmeldung!

Eine Radfahrerin war gestürzt und hatte sich am Knie verletzt. Sie meldete die Verletzungen ihrer
Unfallversicherung. In der Schadensanzeige war unter anderem anzugeben, "welche Erkrankungen oder
Körperbeschädigungen ... außer den Unfallfolgen" bestehen. Die Versicherungsnehmerin beantwortete diese
Frage wahrheitswidrig mit "keine". Tatsächlich litt sie seit geraumer Zeit an Diabetes. Die Versicherung
versagte daraufhin den Ersatz des geltend gemachten Schadens in Höhe von über 15.000 DM.

Das Oberlandesgericht Nürnberg-Fürth hatte kein Einsehen mit der verunglückten Radfahrerin. Obwohl sie in
dem Schadensformular klar und deutlich belehrt wurde, daß falsche Angaben zum Verlust des
Versicherungsschutzes führen können, hatte sie eine wesentliche Frage wissentlich falsch beantwortet. Bei
einem derart krassen Verstoß gegen die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers spielt es nach
Auffassung des Gerichts auch keine Rolle, ob sich die unrichtige Auskunft im Ergebnis tatsächlich ausgewirkt
hätte.
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